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Mandanten-Information: 
Temporäre Senkung der Umsatzsteuer  
Aktualisierte Stellungnahme des Bundesministeriums für Finanzen 
 

Das Bundeministerium für Finanzen hat am 23.06.2020 einen aktualisierten Entwurf eines begleitenden BMF-

Schreibens zur befristeten Absenkung des Umsatzsteuersatzes veröffentlicht. Als Ergänzung zu unserer vorherge-

henden ausführlichen Mandanteninformation stellen wir Ihnen nachfolgend die wesentlichen Aktualisierungen des 
BMF-Schreibens dar: 

1. Folgen eines überhöhten Steuerausweises: 

Weist der Unternehmer in Rechnungen über Leistungen, die nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.01.2021 er-
bracht werden, eine höhere Umsatzsteuer aus als sich bei zutreffender Anwendung der Umsatzsteuersätze von 16 

% bzw. 5 % ergibt, schuldet er die Differenz aufgrund eines unrichtigen Steuerausweises nach § 14c Abs. 1 UStG. 

Ein Vorsteuerabzug für den Leistungsempfänger ist insoweit nicht zulässig, da es sich bei dem unrichtigen Steuer-
betrag um keine gesetzlich geschuldete Steuer im Sinne des § 15 UStG handelt. Der Unternehmer kann die Rech-

nung berichtigen. 

2. Zu hoher Umsatzsteuerausweis in der Unternehmerkette: 

Hat der leistende Unternehmer für eine nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.08.2020 an einen anderen Unter-

nehmer erbrachte Leistung in der Rechnung den vor dem 01.07.2020 geltenden Steuersatz (19 % anstelle von 16 

% bzw. 7 % anstelle von 5 %) ausgewiesen und diesen Steuerbetrag abgeführt, wird es aus Vereinfachungsgrün-
den nicht beanstandet, wenn der Unternehmer in den Rechnungen den Umsatzsteuerausweis nicht berichtigt. Ei-

nem zum Vorsteuerabzug berechtigten Leistungsempfänger wird aus Gründen der Praktikabilität aus derartigen 

i.S. von § 14c Abs. 1 UStG unrichtigen Rechnungen auch für die nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.08.2020 
seitens eines Unternehmers erbrachte Leistung ein Vorsteuerabzug auf Grundlage des ausgewiesenen Steuersat-

zes gewährt. Für Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG schuldet, gilt dies entspre-

chend für die vom Leistungsempfänger berechnete Steuer. 
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3. Einzweckgutscheine: 

Die umsatzsteuerrechtliche Würdigung von Gutscheinen wurde mit Wirkung zum 01.01.2019 grundlegend neu ge-
regelt. Bei Einzweckgutscheinen ist der maßgebliche Zeitpunkt für die Besteuerung der Leistungsfiktion und damit 

die Bestimmung des zutreffenden Umsatzsteuersatzes die Gutscheinausgabe des ausgebenden Unternehmers an 

den Kunden. Folglich sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Ausgabe des Gutscheins entscheidend. Ändern sich 
die Verhältnisse im Nachhinein, ist dies irrelevant. Die spätere Gutscheineinlösung ist für die umsatzsteuerliche 

Würdigung nicht mehr relevant, da diese nicht als unabhängiger Umsatz gilt. Sollte bei Einlösung des Einzweck-

Gutscheins jedoch eine Zuzahlung durch den Gutscheininhaber erfolgen, so ist die bislang noch nicht versteuerte 
Differenz nach den zum Zeitpunkt der Gutscheineinlösung geltenden Umsatzsteuersätzen zu versteuern. 

 

Gerne können wir Ihren konkreten Fall vor dem Hintergrund der neuen Grundsätze durchsprechen! 

 
Bei Rückfragen und zur weiteren Abstimmung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 

Wir unterstützen Sie gerne bei allen Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. 


